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Satzung über die Entschädigung für
ehrenamtliche Tätigkeit in der Jura
gruppe Zweckverband Wasserversor
gung

Der Zweckverband zur Wasserversor
gung der Juragruppe hat am 10.12.2020
eine Entschädigungssatzung erlassen.
Die Satzung ist genehmigungsfrei.

Sie wird nachstehend gern. Art. 24 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusam
menarbeit - KommZG - (BayRS 2020-6-1
D bekannt gemacht.

Bayreuth, 16. Dezember 2020
Landratsamt
Frieß
Ltd. Verw.-Direktor

Satzung
über die Entschädigung für

ehrenamtliche Tätigkeit in der
Juragruppe ZV Wasserversorgung

Die Juragruppe ZV Wasserversorgung
erlässt aufgrund Art. 30 Abs. 2 des Geset
zes über die kommunale Zusammenar
beit - KommZG-und den Art. 20a und Art.
23 der Gemeindeordnung für den Frei
staat Bayern folgende

Entschädigungssatzung

$1
Entschädigung für

ehrenamtliche Tätigkeit

(1) Die Mitglieder des Zweckverbandes
sind ehrenamtlich tätig. Ihre Tätigkeit
erstreckt sich auf die Mitwirkung bei
den Beratungen und Entscheidungen
der Verbandsversammlung und ihrer
Ausschüsse.

(2) Durch Mitgliedsgemeinden bestellte
Verbandsräte, soweit sie nicht Ver
bandsvorsitzender, Ausschussvorsit
zender oder deren Stellvertreter sind,
erhalten für Ihre Tätigkeit als pau
schale Abgeltung für die Teilnahme an
Sitzungen der Verbandsversammlung
oder ihrer Ausschüsse ein Sitzungs
geld inHöhe von 40,00 €.

(3) Verbandsräte kraft Amtes (Erste
Bürgermeister), soweit sie nicht Ver-

bandsvorsitzender, Ausschussvorsit
zender oder deren Stellvertreter sind,
erhalten lediglich auf Antrag den
Ersatz ihrer Auslagen (Wegstrecken
entschädigung).

$2
Entschädigung des

Zweckverbandsvorsitzenden

(1) Der Vorsitzende des Zweckverbandes
erhält für seine Tätigkeit eine monatli
che Aufwandsentschädigung ab dem
01.10.2020 in Höhe von 800,00 €. Mit
dieser Aufwandspauschale sind Weg
streckenentschädigungen mit abge
golten. Bei Fahrten, z. B. in Ministe
rien nach München oder Berlin kann
ein Dienstfahrzeug bereitgestellt
werden.

$ 3
Entschädigung der Stellvertreter

(1) Der Stellvertreter des Verbandsvorsit
zenden erhält für seine Tätigkeit eine
monatliche Aufwandentschädigung
ab dem 01.10.2020 in Höhe von 400,00
€.

Mit dieser Aufwandspauschale sind
Wegstreckenentschädigungen mit
abgegolten. Bei Fahrten, z. B. in Mi
nisterien nach München oder Berlin
kann ein Dienstfahrzeug bereitge
stellt werden.

Ab dem 3. Tag der Vertretung des 1.
Vorsitzenden erhält der Stellvertreter
je Vertretungstag ein Dreißigste! der
Aufwandsentschädigung des 1. Vorsit
zenden. Die monatliche Aufwandsent
schädigung des Stellvertreters wird
bei der Berechnung angerechnet.

$4
Entschädigung für die
Mitglieder des örtlichen

Rechnungsprüfungsausschusses

Die Mitglieder des örtlichen Rechnungs
prüfungsausschusses erhalten eine tägli
che Pauschale in Höhe von 60,00 €.

$5
Auszahlung der Entschädigung

Nach Monatsbeträgen bemessene Ent
schädigungen werden analog der Ge
haltszahlungen am Ende des Monats
bezahlt. Bei Verhinderung durch Krank
heit, Urlaub usw. werden Entschädigun
gen auf die Dauer von zwei Monaten
weiter gezahlt. Über eine längere Zahlung
in besonderen Härtefällen entscheidet die
Verbandsversammlung durch Beschluss
im Einzelfall.

$6
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 1.10.2020 m
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom
1.10.2015 außerKraft.

Pegnitz, den 16. Dezember2020
Juragruppe,
ZweckverbandWasserversorgung
Thümmler
Vorsitzender

Neuerlass der Wasserabgabesatzung
(WAS) des Zweckverbandes zur Wasser
versorgung der Juragruppe

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung der
Juragruppe hat in ihrer Sitzung am
10.12.2020 einen Neuerlass der Wasserab
gabesatzung beschlossen. Die Satzung ist
genehmigungsfrei.

Sie wird nachstehend gern. Art. 24 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusam
menarbeit - KommZG - (BayRS 2020-6-1
I) bekannt gemacht.

Bayreuth, 16. Dezember 2020
Landratsamt
Frieß
Ltd. Verw.-Direktor

Inhalt:
Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätig
keit in der Juragruppe Zweckverband Wasserversorgung
Neuerlass der Wasserabgabesatzung (WAS) des Zweck
verbandes zurWasserversorgung der Juragruppe
Erweiterung des räumlichen Wirkungskreises (Versor
gungsgebietes) des Zweckverbandes zur Wasserversor
gung der Juragruppe durch den Beitritt der Ortsteile Neu
sig, Kugelau und Zeubach der Stadt Waischenfeld zum
1.1.2021 und Neuerlass der Verbandssatzung zum 1.1.2021
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Satzung
für die öffentliche

Wasserversorgungseinrichtung
(Wasserabgabesatzung -WAS-)

der Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung

vom 1.1.2021

Aufgrund derArt. 23 und 24, Abs. 1 Nm. 1
und 2 der Gemeindeordnung (GO) erlässt
die Juragruppe, Zweckverband Wasser
versorgung folgende Satzung:

a) den Ortsteil Moschendorf des
Marktes Gößweinstein

$1
Öffentliche Einrichtung

(1) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung betreibt eine öffentli
che Einrichtung zur Wasserversor
gung für

1. ihr Verbandsgebiet, namentlich

a) das Gebiet der Stadt Hollfeld
mit den Gemeindeteilen Dro
sendorf a. d. Aufseß, Freienfels,
Hollfeld, Neidenstein, Pilgern
dorf, Schönfeld, Weiher und
Wohnsdorf

b) das Gebiet der Stadt Pegnitz mit
allen Gemeindeteilen

c) das Gebiet der Stadt Pottenstein
mit den Gemeindeteilen Alten
hof, EIbersberg, Geusmanns,
Hohenmirsberg, Kirchenbirkig,
Kleinkirchenbirkig, Kühlenfels,
Mandlau, Mittelmühle, Neu
geusmanns, Prüllsbirkig, Re
gen thal, Rupprechtshöhe,
Schüttersmühle, Schwirz,
Trägweis, Vorderkleebach,
Waidach, Wannberg, Weiden
hüll II (bei Elbersberg) und
Weidenloh

d) das Gebiet der Stadt Waischen
feld mit den Gemeindeteilen
Eichenbirkig, Gösseldorf, He
roldsberg, Köttweinsdorf, Kuge
lau, Langenloh, Löhlitz, Nan
kendorf, Neusig, Saugendorf,
Schönhof, Waischenfeld und
Zeubach

e) das Gebiet der Gemeinde Plan
kenfels mit den Gemeindeteilen
Eichenmühle, Kaupersberg,
Meuschlitz, Neuwelt, Planken
fels, Plankenstein, Ringau,
Schlotmühle und Schrenkers
berg

f) das Gebiet der Gemeinde Kö
nigsfeld mit den Gemeindetei
len Königsfeld, Kotzendorf und
Voitmannsdorf

g) das Gebiet der Gemeinde
Ahorntal mit den Gemeindetei
1 en Fuchshof, Klausstein,
Oberailsfeld, Pfaffenberg 20,

Pfaffenberg 22, Pfaffenberg 30,
Rabenstein 34 und Schweins
mühle

h) das Gebiet der Gemeinde Hum
meltal mit den Gemeindeteilen
Hinterkleebach und Muth
mannsreuth

2. gemäß der Zweckvereinbarung
vom 7.8.2020

(2) Art und Umfang dieser Wasserversor
gungseinrichtung bestimmt der
Zweckverband.

$2
Grundstücksbegriff 

Grundstückseigentümer

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung
ist jedes räumlich zusammenhängen
de und einem gemeinsamen Zweck
dienende Grundeigentum desselben
Eigentümers, das eine selbständige
wirtschaftliche Einheit bildet, auch
wenn es sich um mehrere Grundstü
cke oder Teile von Grundstücken im
Sinn des Grundbuchrechts handelt.
Rechtlich verbindliche planerische
Festlegungen sind zu berücksichti
gen.

(2) Die Vorschriften dieser Satzung für
de Grundstückseigentümer gelten
auch für Erbbauberechtigte oder
ähnlich zur Nutzung eines Grund
stücks dinglich Berechtigte. Von
mehreren dinglich Berechtigten ist
jeder berechtigt und verpflichtet, sie
haften als Gesamtschuldner.

$3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nach
stehenden Begriffe folgende Bedeutung:

Versorgungsleitungen sind die Wasser
leitungen im Wasserversorgungsgebiet,
von denen die Grundstücksanschlüsse
abzweigen.

Grundstücksanschlüsse(= Hausan
schlüsse) sind die Wasserleitungen von
derAbzweigstelle der Versorgungsleitung
bis zur Übergabestelle, sie beginnen mit
der Anschlussvorrichtung und enden mit
derWasserzähleranlage.

Anschlussvorrichtung ist die Vorrich
tung zurWasserentnahme aus der Versor
gungsleitung, umfassend Anbohrschelle
mit integrierter oder zusätzlicher Absper
rarmatur oderAbzweig mit Absperrarma
tur samt den dazugehörigen technischen
Einrichtungen.

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste

Armatur auf dem Grundstück, mit der die
gesamte nachfolgende Wasserver
brauchsanlage einschließlich Wasserzäh
ler abgesperrt werden kann.

Übergabestelle ist das Ende des Grund
stücksanschlusses hinter der Wasserzäh
leranlage im Grundstück/Gebäude.

Wasserzähleranlage besteht aus Absper
rarmatur, ggf. Rohrstück als Vorlaufstre
cke, Wasserzähler; längenveränderliches
Ein- und Ausbaustück, Absperrarmatur,
Ausgangsventil und dem Rückflussver
hinderer.

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfas
sung des durchgeflossenen Wasservolu
mens. Absperrventile und etwa vorhan
dene Wasserzählerbügel sind nicht Be
standteile derWasserzähler.

Anlagen des Grundstückseigentümers
(Verbrauchsleitungen) sind die Gesamt
heit der Anlagenteile in Grundstücken
oder in Gebäuden hinter der Übergabe
stelle.

$4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann
verlangen, dass sein Grundstück nach
Maßgabe dieser Satzung an die Was
serve rso rgungseinrichtung ange
schlossen und mit Wasser beliefert
wird.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht
erstreckt sich nur auf solche Grund
stücke, die durch eine Versorgungslei
tung erschlossen werden. Der Grund
stückseigentümer kann unbeschadet
weitergehender bundes- oder landes
gesetzlicher Vorschriften nicht ver
langen, dass eine neue Versorgungs
leitung hergestellt oder eine beste
hende Versorgungsleitung geändert
wird. Welche Grundstücke durch die
Versorgungsleitung erschlossen wer
den, bestimmt die Juragruppe Zweck
verband Wasserversorgung.

(3) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung kann den Anschluss
eines Grundstücks an eine bestehen
de Versorgungsleitung versagen,
wenn die Wasserversorgung wegen
der Lage des Grundstücks oder aus
sonstigen technischen oder betriebli
chen Gründen der Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung
erhebliche Schwierigkeiten bereitet
oder besondere Maßnahmen erfor
dert, es sei denn, der Grundstücksei
gentümer übernimmt die Mehrkos
ten, die mit dem Bau und Betrieb
zusammenhängen, und leistet auf
Verlangen Sicherheit.

Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung kann das Benutzungs
recht in begründeten Einzelfällen
ausschließen oder einschränken,
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soweit nicht die Bereitstellung von
Wasser in Trinkwasserqualität erfor
derlich ist. Das gilt auch für die Vorhal
tung von Löschwasser.

ser oder Wasser mit der Beschaffen
heit von Trinkwasser erforderlich ist
und die Versorgung mit solchem Was
ser nur durch die Benutzung der
öffentlichen Wasserversorgung ge
währleistet wird.

$5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (S 4)
sind verpflichtet, die Grundstücke, auf
denen Wasser verbraucht wird, an die
öffentliche Wasserversorgungsein
richtung anzuschließen (Anschluss
zwang). Ein Anschlusszwang besteht
nicht, wenn der Anschluss rechtlich
oder tatsächlich unmöglich ist.

(2) Auf Grundstücken, die an die öffentli
che Wasserversorgungseinrichtung
angeschlossen sind, ist der gesamte
Bedarf an Wasser im Rahmen des
Benutzungsrechts(§ 4) ausschließlich
aus dieser Einrichtung zu decken
(Benutzungszwang). Gesammeltes
Niederschlagswasser darf ordnungs
gemäß für Zwecke der Gartenbewäs
serung verwendet werden. Verpflich
tet sind die Grundstückseigentümer
und alle Benutzer der Grundstücke.
Sie haben auf Verlangen der Jura
gruppe Zweckverband Wasserversor
gung die dafür erforderliche Uberwa
chung zu dulden.

$6
Befreiung vom Anschluss
oder Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss
oder zur Benutzung wird auf Antrag
ganz oder zum Teil befreit, wenn der
Anschluss oder die Benutzung aus
besonderen Gründen auch unter
Berücksichtigung der Erfordernisse
des Gemeinwohls nicht zumutbar ist.
Der Antrag auf Befreiung ist unter
Angabe der Gründe schriftlich bei der
Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter
Bedingungen, Auflagen und Wider
rufsvorbehalt erteilt werden.

$7
Beschränkung der Benutzungspflicht

(1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur
Benutzung auf einen bestimmten
Verbrauchszweck oder Teilbedarf
beschränkt, soweit das für die öffentli
che Wasserversorgung wirtschaftlich
zumutbar ist und nicht andere Rechts
vorschriften oder Gründe der Volksge
sundheit entgegenstehen.

Gründe der Volksgesundheit stehen
einer Beschränkung der Benutzungs
pflicht insbesondere entgegen, wenn
für den jeweiligen Verbrauchszweck
oder Teilbedarfi. S. v. Satz 1Trinkwas

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet
entsprechende Anwendung.

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung
von Industrieunternehmen und Wei
terverteilern sowie für die Vorhaltung
von Löschwasser.

(4) Vor der Errichtung oder Inbetrieb
nahme einer Eigengewinnungsanlage
hat der Grundstückseigentümer der
Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung Mitteilung zu machen,
dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage
nach dem Anschluss an die öffentliche
Wasserversorgung weiterbetrieben
werden soll. Er hat durch geeignete
Maßnahmen sicherzustellen, dass von
seiner Eigengewinnungsanlage keine
Rückwirkungen in das öffentliche
Wasserversorgungsnetz möglich sind.

$8
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht
zum Anschluss berechtigt oder ver
pflichtet, so kann die Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung
durch Vereinbarungen ein besonde
res Benutzungsverhältnis begründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis
gelten die Bestimmungen dieser
Satzung und der Beitrags- und Ge
bührensatzung entsprechend. Aus
nahmsweise kann in der Sonderver
einbarung Abweichendes bestimmt
werden, soweit dies sachgerecht ist.

$9
Grundstücksanschluss

(1) Die Grundstücksanschlüsse stehen
vorbehaltlich abweichender Verein
barungen im Eigentum der Juragrup
pe ZweckverbandWasserversorgung.

(2) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung bestimmt Zahl, Art,
Nennweite und Führung der Grund
stücksanschlüsse sowie deren Ande
rung. Sie bestimmt auch, wo und an
welche Versorgungsleitung anzu
schließen ist. Der Grundstückseigen
tümer ist vorher zu hören, seine be
rechtigten Interessen sind nach Mög
lichkeit zu wahren. Soll der Grund
stücksanschluss auf Wunsch des
Grundstückseigentümers nachtrag
lich geändert werden, so kann die
Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung verlangen, dass die nähe
ren Einzelheiten einschließlich der
Kostentragung vorher in einer geson

derten Vereinbarung geregelt wer
den.

(3) Der Grundstücksanschluss wird von
der Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung hergestellt, ange
schafft, verbessert, unterhalten, er
neuert, geändert, abgetrennt und
beseitigt. Er muss zugänglich und vor
Beschädigungen geschützt sein.

(4) Der Grundstückseigentümer hat die
baulichen Voraussetzungen für die
sichere Errichtung des Grundstück
sanschlusses zu schaffen. Die Jura
gruppe Zweckverband Wasserversor
gung kann hierzu schriftlich eine
angemessene Frist setzen. Der Grund
stückseigentümer darf keine Einwir
kungen auf den Grundstücksan
schluss vornehmen oder vornehmen
lassen.

(5) Der Grundstückseigentümer und die
Benutzer haben jede Beschädigung
des Grundstücksanschlusses, insbe
sondere das Undichtwerden von
Leitungen sowie sonstige Störungen
unverzüglich der Juragruppe Zweck
verband Wasserversorgung mitzutei
len.

§ 10
Anlage des Grundstückseigentümers

(1) Der Grundstückseigentümer ist ver
pflichtet, für die ordnungsgemäße
Errichtung, Erweiterung, Änderung
und Unterhaltung der Anlage von der
Übergabestelle ab, mit Ausnahme des
Wasserzählers, zu sorgen. Hat er die
Anlage oder Teile davon einem ande
ren vermietet oder sonst zur Benut
zung überlassen, so ist er neben dem
anderen verpflichtet.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung
der Vorschriften dieser Satzung und
anderer gesetzlicher oder behördli
cher Bestimmungen sowie nach den
anerkannten Regeln der Technik
errichtet, erweitert, geändert und
unterhalten werden. Anlage und
Verbrauchseinrichtungen müssen so
beschaffen sein, dass Störungen ande
rer Abnehmer oder der öffentlichen
Versorgungseinrichtungen sowie
Rückwirkungen auf die Güte des
Trinkwassers ausgeschlossen sind.
Der Anschluss wasserverbrauchen
der Einrichtungen jeglicher Art ge
schieht aufGefahr des Grundstücksei
gentümers.

(3) Es dürfen nur Produkte und Geräte
verwendet werden, die den allgemein
anerkannten Regeln der Technik
entsprechen. Die Einhaltung der
Voraussetzungen des Satzes 1 wird
vermutet, wenn eine CE-Kenn
zeichnung für den ausdrücklichen
Einsatz im Trinkwasserbereich vor
handen ist. Sofern diese CE-Kenn
zeichnung nicht vorgeschrieben ist,
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wird dies auch vermutet, wenn das
Produkt oder Gerät ein Zeichen eines
akkreditierten Branchenzertifizierers
trägt, insbesondere das DIN-DVGW
Zeichen oder DVGW-Zeichen. Pro
dukte und Geräte, die

1. in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den europäi
schen Wirtschaftsraum rechtmä
ßig hergestellt worden sind oder

2. in einem anderen Mitgliedsstaat
der Europäischen Union oder in
der Türkei rechtmäßig hergestellt
oder in den Verkehr gebracht wor
den sind

und die nicht den technischen Spezifi
kationen der Zeichen nach Satz 3
entsprechen, werden einschließlich
der in den vorgenannten Staaten
durchgeführten Prüfungen und Über
wachungen als gleichwertig behan
delt, wenn mit ihnen das in Deutsch
land geforderte Schutzniveau glei
chermaßen dauerhaft erreicht wird.

(4) Anlagenteile, die sich vor dem Wasser
zähler befinden, können plombiert
werden. Ebenso können Anlagenteile,
die zur Anlage des Grundstückseigen
tümers gehören, unter Plombenver
schluss genommen werden, um eine
einwandfreie Messung zu gewährleis
ten. Die dafür erforderliche Ausstat
tung der Anlage ist nach den Angaben
der Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung zu veranlassen.

$11
Zulassung und Inbetriebsetzung der
Anlage des Grundstückseigentümers

(1) Bevor die Anlage des Grundstücksei
gentümers hergestellt oder wesent
lich geändert wird, sind bei der Jura
gruppe Zweckverband Wasserversor
gung folgende Unterlagen in doppel
terFertigung einzureichen:

a) eine Beschreibung der geplanten
Anlage des Grundstückseigentü
mers und einLageplan

b) der Name des Unternehmers, der
die Anlage errichtensoll,

c) Angaben über eine etwaige Eigen
versorgung,

d) imFalle des § 4Abs. 3 dieVerpflich
tung zurÜbernahme derMehrkos
ten.

Die einzureichenden Unterlagen
haben den bei derJuragruppe Zweck
verbandWasserversorgung aufliegen
den Mustern zu entsprechen. Alle
Unterlagen sind von den Bauherren
und denPlanfertigern zu unterschrei
ben.

(2) Die Juragruppe Zweckverband Was-
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serversorgung prüft, ob die beabsich
tigten Anlagen den Bestimmungen
dieser Satzung entsprechen. Ist das
der Fall, so erteilt die Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung
schriftlich ihre Zustimmung und gibt
eine Fertigung der eingereichten
Unterlagen mit Zustimmungsver
merk zurück. Stimmt die Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung
nicht zu, setzt sie demBauherrnunter
Angabe der Mängel eine angemesse
ne Frist zur Berichtigung. Die geän
derten Unterlagen sind sodann er
neut einzureichen. Die Zustimmung
und die Überprüfung befreien den
Grundstückseigentümer, den Bau
herrn, den ausführenden Unterneh
mer und den Planfertiger nicht von
derVerantwortung für die vorschrifts
mäßige und fehlerfreie Planung und
AusführungderAnlagen.

(3) Mit den Installationsarbeitendarferst
nach schriftlicher Zustimmung der
Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung begonnen werden. Eine
Genehmigungspflicht nach sonstigen,
insbesondere nach Straßen-, bau-und
wasserrechtlichen Bestimmungen
bleibt durch die Zustimmung unbe
rührt.

(4) Die Errichtung der Anlage und we
sentliche Veränderungen dürfen nur
durch die Juragruppe Zweckverband
Wasserversorgung oder durch ein
Installationsunternehmen erfolgen,
das in ein Installateurverzeichnis der
Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung oder eines anderen Was
serversorgungsunternehmens einge
tragen ist. Die Juragruppe Zweckver
band Wasserversorgung ist berech
tigt, die Ausführung der Arbeiten zu
überwachen.

(5) Der Grundstückseigentümer hat jede
Inbetriebsetzung der Anlagen bei der
Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung über das Installationsun
ternehmen zu beantragen. Der An
schluss derAnlage andasVerteilungs
netz und die Inbetriebsetzung erfol
gen durch die Juragruppe Zweckver
band Wasserversorgung oder ihre
Beauftragten.

(6) Von denBestimmungen derAbsätze 1
bis 4 kann die Juragruppe Zweckver
band Wasserversorgung Ausnahmen
zulassen.

$12
Überprüfung der Anlage des
Grundstückseigentümers

(1) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung ist berechtigt, die Anlage
des Grundstückseigentümers vor und
nach ihrer Inbetriebnahme zu überprü
fen. Sie hat auf erkannte Sicherheitsmän
gel aufmerksam zu machen und kann
derenBeseitigungverlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche
die Sicherheit gefährden odererhebli
che Störungen erwarten lassen, so ist
die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung berechtigt, den An
schluss oder die Versorgung zu ver
weigern, bei Gefahr für Leib und
Leben ist sie hierzuverpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung
der Überprüfung der Anlage sowie
durch deren Anschluss an das Vertei
lungsnetz übernimmt die Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung
keine Haftung für die Mängelfreiheit
der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie
bei einerÜberprüfungMängel festge
stellt hat, die eine Gefahr fürLeiboder
Leben darstellen.

$13
Abnehmerpflichten, Haftung

(1) Der Grundstückseigentümer und die
BenutzerhabendenBeauftragten der
Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung, die sich auf Verlangen
auszuweisen haben, den Zutritt zu
allen der Wasserversorgung dienen
den Einrichtungen zu gestatten, so
weit dies zur Nachschau der Wasser
leitungen, zum Ablesen der Wasser
zähler und zur Prüfung, ob die Vor
schriften dieser Satzung und die von
der Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung auferlegten Bedingun
gen und Auflagen erfüllt werden,
erforderlich ist. Der Grundstücksei
gentümer, ggf. auch die Benutzer des
Grundstücks, werden davon nach
Möglichkeit vorherverständigt.

(2) Der Grundstückseigentümer und die
Benutzer sind verpflichtet, alle für die
Prüfung des Zustandes der Anlagen
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Sie haben die Verwendung zusätzli
cher Verbrauchseinrichtungen vor
Inbetriebnahme der Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung
mitzuteilen, soweit sich dadurch die
vorzuhaltende Leistung wesentlich
erhöht.

(3) Der Grundstückseigentümer und die
Benutzer haften gegenüber der Jura
gruppe Zweckverband Wasserversor
gung für von ihnen verschuldete
Schäden, die aufeineVerletzung ihrer
PflichtennachdieserSatzung zurück
zuführen sind.

§ 14
Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat das
Anbringen und Verlegen von Leitun
gen einschließlich Zubehör zur Zu
und Fortleitung von Wasser über sein
im Versorgungsgebiet liegendes
Grundstück sowie sonstige Schutz
maß3nahmen unentgeltlich zuzulas



sen, wenn und soweit diese Maßnah
men für die örtliche Wasserversor
gung erforderlich sind.

Diese Pflicht betrifft nur Grundstü
cke, die an die Wasserversorgung
angeschlossen oder· anzuschließen
sind, die vom Eigentümer im wirt
schaftlichen Zusammenhang mit
einem angeschlossenen oder zum
Anschluss vorgesehenen Grundstück
genutzt werden oder für die die Mög
lichkeit der Wasserversorgung sonst
wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Ver
pflichtung entfällt, soweit die Inan
spruchnahme der Grundstücke den
Eigentümer in unzumutbarer Weise
belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist
rechtzeitig über Art und Umfang der
beabsichtigten Inanspruchnahme
seines Grundstücks zu benachrichti
gen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die
Verlegung der Einrichtungen verlan
gen, wenn sie an der bisherigen Stelle
für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die
Kosten der Verlegung hat die Jura
gruppe Zweckverband Wasserversor
gung zu tragen, soweit die Einrichtun
gen nicht ausschließlich der Versor
gung des Grundstücks dienen.

(4) Wird der Wasserbezug nach§ 22 Abs. 2
oder 3 eingestellt, ist der Grundstück
seigentümer verpflichtet, nach Wahl
der Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung die Entfernung der
Einrichtungen zu gestatten oder sie
noch fünf Jahre unentgeltlich zu
belassen, sofern dies nicht unzumut
bar ist.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für
öffentliche Verkehrswege und Ver
kehrsflächen sowie für Grundstücke,
die durch Planfeststellung für den
Bau von öffentlichen Verkehrswegen
und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 15
Art und Umfang der Versorgung

(1) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung stellt das Wasser zu
dem in der Beitrags- und Gebühren
satzung aufgeführten Entgelt zur
Verfügung. Sie liefert das Wasser als
Trinkwasser unter dem Druck und in
der Beschaffenheit, die in dem betref
fenden Abschnitt des Versorgungsge
bietes üblich sind, entsprechend den
jeweils geltenden Rechtsvorschriften
und den anerkannten Regeln der
Technik.

(2) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung ist berechtigt, die
Beschaffenheit und den Druck des
Wassers im Rahmen der gesetzlichen
und behördlichen Bestimmungen

sowie der anerkannten Regeln der
Technik zu ändern, sofern dies aus
wirtschaftlichen oder technischen
Gründen zwingend erforderlich ist.
Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung wird eine dauernde
wesentliche Änderung den Wasserab
nehmern nach Möglichkeit minde
stens zwei Monate vor der Umstellung
bekanntgeben und die Belange der
Anschlussnehmer möglichst berück
sichtigen. Die Grundstückseigentü
mer sind verpflichtet, ihre Anlagen
auf eigene Kosten den geänderten
Verhältnissen anzupassen.

(3) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung stellt das Wasser im
allgemeinen ohne Beschränkung zu
jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des
Hausanschlusses zur Verfügung. Dies
gilt nicht, soweit und solange die
Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung durch höhere Gewalt,
durch Betriebsstörungen, Wasser
mangel oder sonstige technische oder
wirtschaftliche Umstände, deren
Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an
der Wasserversorgung gehindert ist.

Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung kann die Belieferung
ablehnen, mengenmäßig und zeitlich
beschränken oder unter Auflagen und
Bedingungen gewähren, soweit das
zur Wahrung des Anschluss- und
Benutzungsrechtes der anderen
Berechtigten erforderlich ist. Die
Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung darf ferner die Lieferung
unterbrechen, um betriebsnotwendi
ge Arbeiten vorzunehmen.

Soweit möglich, gibt die Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung
Absperrungen der Wasserleitung
vorher öffentlich bekannt und unter
richtet die Abnehmer über Umfang
und voraussichtliche Dauer der Un
terbrechung.

(4) Das Wasser wird lediglich zur Dec
kung des Eigenbedarfs für die ange
schlossenen Grundstücke geliefert.
Die Überleitung von Wasser in ein
anderes Grundstück bedarf der
schriftlichen Zustimmung der Jura
gruppe Zweckverband Wasserversor
gung, die Zustimmung wird erteilt,
wenn nicht überwiegende, versor
gungswirtschaftliche Gründe entge
genstehen.

(5) Für Einschränkungen oder Unterbre
chungen der Wasserlieferung und für
Änderungen des Druckes oder der
Beschaffenheit desWassers, die durch
höhere Gewalt, Wassermangel oder
sonstige technische oder wirtschaftli
che Umstände, die die Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung
nicht abwenden kann, oder aufGrund
behördlicher Verfügungen veranlasst
sind, steht dem Grundstückseigentü

mer kein Anspruch auf Minderung
verbrauchsunabhängiger Gebühren
zu.

§ 16
Anschlüsse und Benutzung der

Wasserleitung für Feuerlöschzwecke

(1) Sollen auf einem Grundstück private
Feuerlöschanschlüsse eingerichtet
werden, so sind über die näheren
Einzelheiten einschließlich der Kos
tentragung besondere Vereinbarun
gen zwischen dem Grundstückseigen
tümer und der Juragruppe Zweckver
bandWasserversorgung zu treffen.

(2) Private Feuerlöscheinrichtungen
werden mit Wasserzählern ausgerüs
tet. Sie müssen auch für die Feuer
wehr benutzbar sein.

(3) Wenn es brennt oder wenn sonst
Gemeingefahr droht, sind die Anord
nungen der Juragruppe Zweckver
band Wasserversorgung, der Polizei
und der Feuerwehr zu befolgen, ins
besondere haben die Wasserabneh
mer ihre Leitungen und ihre Eigenan
lagen auf Verlangen zum Feuerlö
schen zur Verfügung zu stellen. Ohne
zwingenden Grund dürfen sie in
diesen Fällen kein Wasser entneh
men.

(4) Bei Feuergefahr hat die Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung das
Recht, Versorgungsleitungen und
Grundstücksanschlüsse vorüberge
hend abzusperren. Dem von der Ab
sperrung betroffenen Wasserabneh
mer steht hierfür kein Entschädi
gungsanspruch zu.

§ 17
Wasserabgabe

für vorübergehende Zwecke,
Wasserabgabe aus

öffentlichen Entnahmestellen

(1) Der Anschluss von Anlagen zum
Bezug von Bauwasser oder zu sonsti
gen vorübergehenden Zwecken ist
rechtzeitig bei der Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung zu
beantragen. Muss das Wasser von
einem anderen Grundstück bezogen
werden, so ist die schriftliche Zustim
mung des Grundstückseigentümers
beizubringen, über die Art der Was
serabgabe entscheidet die Juragrup
pe Zweckverband Wasserversorgung,
sie legt die weiteren Bedingungen für
den Wasserbezug fest.

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydran
ten nicht zum Feuerlöschen, sondern
zu anderen vorübergehenden Zwe
cken entnommen werden soll, so stellt
die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung auf Antrag einen Was
serzähler, ggf. Absperrvorrichtung
und Standrohr zur Verfügung und
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setzt die Bedingungen für die Benüt
zung fest.

$18
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Grundstücksei
gentümer durch Unterbrechung der
Wasserversorgung oder durch Unre
gelmäßigkeit in der Belieferung erlei
det, haftet die Juragruppe Zweckver
band Wasserversorgung aus dem
Benutzungsverhältnis oder aus uner
laubterHandlung im Falle

1. der Tötung oder Verletzung des
Körpers oder der Gesundheit des
Grundstückseigentümers, es sei
denn, dass der Schaden von der
Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung oder einem Erfül
lungs- oder Verrichtungsgehilfen
weder vorsätzlich noch fahrlässig
verursacht worden ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es
sei denn, dass der Schaden weder
durch Vorsatz noch durch grobe
Fahrlässigkeit der Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung
oder eines Erfüllungs- oder Ver
richtungsgehilfen verursacht wor
den ist,

3. eines Vermögensschadens, es sei
denn, dass dieser weder durch
Vorsatz noch durch grobe Fahrläs
sigkeit eines vertretungsberechtig
ten Organs der Juragruppe Zweck
verband Wasserversorgung verur
sacht worden ist.

$831 Abs.1 Satz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuches ist nur bei vorsätzli
chem Handeln von Verrichtungs
gehilfen anzuwenden.

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an
die der Grundstückseigentümer das
gelieferte Wasser im Rahmen des $ 15
Abs. 4 weiterleitet, haftet die Jura
gruppe Zweckverband Wasserversor
gung für Schäden, die diesen durch
Unterbrechung der Wasserversor
gung oder durch Unregelmäßigkeiten
in der Belieferung entstehen, wie
einem Grundstückseigentümer.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf
Ansprüche von Grundstückseigentü
mern anzuwenden, die diese gegen
ein drittes Wasserversorgungsunter
nehmen aus unerlaubter Handlung
geltend machen. Die Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung ist
verpflichtet, den Grundstückseigen
tümern aufVerlangen über die mit der
Schadensverursachung durch ein
drittes Unternehmen zusammenhän
genden Tatsachen insoweit Auskunft
zu geben, als sie ihr bekannt sind oder
von ihr in zumutbarer Weise aufge
klärt werden können und ihre Kennt-

nis zur Geltendmachung des Scha
densersatzes erforderlich ist.

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden
unter fünfzehnEuro.

(5) Schäden sind der Juragruppe Zweck
verband Wasserversorgung unver
züglich mitzuteilen.

$19
Wasserzähler

(1) Der Wasserzähler ist Eigentum der
Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung. Die Lieferung, Aufstel
lung, technische Überwachung, Un
terhaltung, Auswechslung und Ent
fernung der Wasserzähler sind Aufga
be der Juragruppe Zweckverband
Wasserversorgung, sie bestimmt auch
Art, Zahl und Größe derWasserzähler
sowie ihren Aufstellungsort. Bei der
Aufstellung hat die Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung so
zu verfahren, dass eine einwandfreie
Messung gewährleistet ist, sie hat den
Grundstückseigentümer zuvor anzu
hören und seine berechtigten Interes
sen zu wahren.

a) Die Juragruppe Zweckverband
Wasserversorgung ist berechtigt,
einen defekten oder nach eich
rechtlichen Vorschriften zu wech
selnden Wasserzähler durch einen
elektronischen Wasserzähler mit
Funkmodul zu ersetzen. Mit Hilfe
dieser elektronischen Funkwasser
zähler dürfen verbrauchsbezogene
und trinkwasserhygienisch rele
vante Daten erhoben, gespeichert
und verarbeitet werden. Es dürfen
insbesondere folgende Daten
erhoben, gespeichert und verarbei
tet werden:

- Zählernummer;

- aktueller Zählerstand;

- Verbrauchssummen für Tage,
Wochen, Monate und Jahre;

- Durchflusswerte;

- die Wasser- und Umgebungs-
temperatur für bestimmte Zeit
punkte;

- Betriebs- und Ausfallzeiten;

- Speicherung von Alarmcodes
(z.B. Leckage- oder Rückfluss
werte).

Die in einem elektronischen Wasser
zähler mit Funkmodul gespeicherten
Daten dürfen durch Empfang des
Funksignals turnusmäßig (in der
Regel einmal jährlich) ausgelesen
werden, soweit dies zur Abrechnung
oder Zwischenabrechnung erforder
lich ist. Sie dürfen in gleicher Weise
anlassbezogen ausgelesen werden,
soweit dies im Einzelfall zur Abwehr
von Gefahren für den ordnungsgemä

ßen Betrieb der öffentlichen Wasser
versorgungsanlage erforderlich ist.
Zu anderen Zwecken ist eine Ausle
sung der gespeicherten Daten, auch
durch Empfang des Funksignals,
nicht zulässig.

Ausgelesene Daten dürfen nur zu den
Zwecken von Satz 4 und Satz 6 ge
nutzt oder verarbeitet werden. Die in
einem solchen Zähler gespeicherten
Daten sind spätestens nach 500 Tagen
zu löschen. Nach Satz 5 ausgelesene
Daten sind, soweit sie für die dort
genannten Zwecke nicht mehr benö
tigt werden, spätestens aber fünf
Jahre nach ihrer Auslesung zu lö
schen. Dem Einbau und Betrieb sol
cher Zähler kann ein Betroffener,
über den aus dieser Satzung oder aus
der Gebührensatzung heraus Berech
tigten und Verpflichteten nach Maß
gabe von Art. 15 Abs. 5 Satz 1 Bayeri
sches Datenschutzgesetz, schriftlich
widersprechen.

(2) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung ist verpflichtet, auf
Verlangen des Grundstückseigentü
mers die Wasserzähler zu verlegen,
wenn dies ohne Beeinträchtigung
einer einwandfreien Messung mög
lich ist. Die Juragruppe Zweckver
band Wasserversorgung kann die
Verlegung davon abhängig machen,
dass der Grundstückseigentümer sich
verpflichtet, die Kosten zu überneh
men.

(3) Der Grundstückseigentümer haftet
für das Abhandenkommen und die
Beschädigung der Wasserzähler,
soweit ihn hieran ein Verschulden
trifft. Er hat den Verlust, Beschädi
gungen und Störungen dieser Ein
richtungen der Juragruppe Zweck
verband Wasserversorgung unver
züglich mitzuteilen. Er ist verpflich
tet, sie vor Abwasser, Schmutz- und
Grundwasser sowie vor Frost zu
schützen.

(4) Mechanische sowie elektronische
Wasserzähler ohne Funkmodul wer
den von einem Beauftragten derJura
gruppe Zweckverband Wasserversor
gung möglichst in gleichen Zeitab
ständen oder auf Verlangen der Jura
gruppe Zweckverband Wasserversor
gung vom Grundstückseigentümer
selbst abgelesen. Bei elektronischen
Wasserzählern mit Funkmodul, bei
denen nicht sämtliche gespeicherte
Daten per Funk übermittelt werden,
erfolgt eine Auslesung vor Ort nur mit
Zustimmung des Grundstückseigen
tümers. Dieser hat dafür zu sorgen,
dass die Wasserzähler leicht zugäng
lich sind.

$20
Messeinrichtungen an der

Grundstücksgrenze
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(1) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung kann verlangen, dass
der Grundstückseigentümer auf
eigene Kosten an der Grundstücks
grenze nach seiner Wahl einen geeig
neten Wasserzählerschacht oder
Wasserzählerschrank anbringt, wenn

1. das Grundstück unbebaut ist oder

2. die Versorgung des Gebäudes mit
Grundstücksanschlüssen erfolgt,
die unverhältnismäßig lang sind
oder nur unter besonderen Er
schwernissen verlegt werden
können, oder

3. kein Raum zur frostsicheren Un
terbringung des Wasserzählers
vorhanden ist.

(2) Der Grundstückseigentümer ist ver
pflichtet, die Einrichtungen in ord
nungsgemäßem Zustand und jeder
zeit zugänglich zu halten.

§ 21
Nachprüfung der Wasserzähler

(1) Der Grundstückseigentümer kann
jederzeit die Nachprüfung der Was
serzähler durch eine Eichbehörde
oder eine staatlich anerkannte Prüf
stelle im Sinne des S6 Abs. 2 des Eich
gesetzes verlangen. Stellt der Grund
stückseigentümer den Antrag auf
Prüfung nicht bei der Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung, so
hat er diese vor Antragstellung zu
benachrichtigen.

(2) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung braucht dem Verlan
gen auf Nachprüfung der Wasserzäh
ler nur nachzukommen, wenn der
Grundstückseigentümer sich ver
pflichtet, die Kosten zu übernehmen,
falls die Abweichung die gesetzlichen
Verkehrsfehlergrenzen nicht über
schreitet.

§ 22
Änderung,

Einstellung des Wasserbezugs

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigen
tümers ist der Juragruppe Zweckver
band Wasserversorgung unverzüglich
schriftlich mitzuteilen.

(2) Will ein Grundstückseigentümer, der
zur Benutzung der Wasserversor
gungseinrichtung nicht verpflichtet
ist, den Wasserbezug aus der öffentli
chen Wasserversorgung vollständig
einstellen, so hat er das mindestens
eine Woche vor dem Ende des Wasser
bezugs schriftlich der Juragruppe
Zweckverband Wasserversorgung zu
melden.

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Be-

nutzung Verpflichteter den Wasserbe
zug einstellen, hat er bei der Jura
gruppe Zweckverband Wasserversor
gung Befreiung nach § 6 zu beantra
gen.

§ 23
Einstellung der Wasserlieferung

(1) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung ist berechtigt, die
Wasserlieferung ganz oder teilweise
fristlos einzustellen, wenn der Grund
stückseigentümer oder Benutzer
dieser Satzung oder sonstigen die
Wasserversorgung betreffenden
Anordnungen zuwiderhandelt und
die Einstellung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die
Sicherheit von Personen oder
Anlagen abzuwenden,

2. den Verbrauch von Wasser unter
Umgehung, Beeinflussung oder
vor Anbringung der Messeinrich
tungen zu verhindern oder

3. zu gewährleisten, dass Störungen
andererAbnehmer, störende Rück
wirkungen auf Einrichtungen der
Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung oder Dritter oder
Rückwirkungen auf die Güte des
Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen,
insbesondere bei Nichterfüllung einer
Zahlungsverpflichtung trotz Mah
nung, ist die Juragruppe Zweckver
band Wasserversorgung berechtigt,
die Versorgung zwei Wochen nach
Androhung einzustellen. Dies gilt
nicht, wenn die Folgen der Einstel
lung außer Verhältnis zur Schwere
der Zuwiderhandlung stehen und
hinreichende Aussicht besteht, dass
der Grundstückseigentümer seinen
Verpflichtungen nachkommt. Die
Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung kann mit der Mahnung
zugleich die Einstellung der Versor
gung androhen.

(3) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung hat die Versorgung
unverzüglich wieder aufzunehmen,
sobald die Gründe für die Einstellung
entfallen sind.

$24
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit
Geldbuße belegtwerden, wer

1. den Vorschriften über den Anschluss
und Benutzungszwang (§ 5) zuwider
handelt,

2. eine der in $9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13
Abs. 2 und $ 22 Abs. 1 und 2 festgeleg
ten Melde-, Auskunfts- oder Vorlage-

pflicht verletzt,

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung
der Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung mit den Installations
arbeiten beginnt,

4. gegen die von der Juragruppe Zweck
verband Wasserversorgung nach § 15
Abs. 3 Satz 3 angeordneten Ver
brauchseinschränkungen oder Ver
brauchsverbote verstößt.

§ 25
Anordnungen für den Einzelfall,

Zwangsmittel

(1) Die Juragruppe Zweckverband Was
serversorgung kann zur Erfüllung der
nach dieser Satzung bestehenden
Verpflichtungen Anordnungen für
denEinzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser
Satzung vorgeschriebenen Handlun
gen, eines Duldens oder Unterlassens
gelten die Vorschriften des Bayeri
schen Verwaltungszustellungs- und
Vollstreckungsgesetzes.

$ 26
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1.1.2021 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom
8.12.2011, gültig ab 1.1.2012, außer
Kraft.

Pegnitz, 16. Dezember 2020
Thümmler
Verbandsvorsitzender

Erweiterung des räumlichen Wirkungs
kreises (Versorgungsgebietes) des
Zweckverbandes zur Wasserversorgung
der Juragruppe durch den Beitritt der
Ortsteile Neusig, Kugelau und Zeubach
der Stadt Waischenfeld zum 1.1.2021
und Neuerlass der Verbandssatzung
zum 1.1.2021

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung der
Juragruppe hat in ihrer Sitzung am
10.12.2020 die Erweiterung des Verbands
gebietes durch den Beitritt der Ortsteile
Neusig, Kugelau und Zeubach der Stadt
Waischenfeld einstimmig beschlossen.

Der Beitritt wurde mit Schreiben des.
Landratsamtes Bayreuth vom 15.12.2020
gern. Art. 48 Abs. l Nr.1 des Gesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit 
KommZG- (BayRS 2020-6-1-I) zum
1.1.2021 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung
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zum Beitritt vom 15.12.2020 sowie der
Neuerlass der Verbandssatzung mit der
Änderung zur Erweiterung des räumli
chen Wirkungskreises (Versorgungsge
bietes) werden nachstehend gern. Art. 48
Abs. 3 KommZG bekannt gemacht.

Bayreuth, 16. Dezember 2020
Landratsamt
Frieß
Ltd. Verw.-Direktor

Rechtsaufsichtliche Genehmigung der
Erweiterung des Versorgungsgebietes
der Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung zum 1.1.2021

Die Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung hat in der öffentlichen Sit
zung der Verbandsversammlung am
10.12.2020 beschlossen, den räumlichen
Wirkungskreis (Versorgungsgebiet) des
Zweckverbandes zu erweitern und die
Ortsteile Neusig, Kugelau und Zeubach
der Stadt Waischenfeld in den Zweckver
band aufzunehmen. Hierzu wurden die
Bestimmungen des $3 Abs. l Nr. 1 Buchst.
d) der Verbandssatzung sowie § 1 Abs. 1
Nr. 1 Buchst. d) der Wasserabgabesatzung
(WAS) geändert.

Das Landratsamt Bayreuth erteilt hiermit
für den Beitritt der Stadt Waischenfeld
mit den Ortsteilen Neusig, Kugelau und
Zeubach gern. Art. 48 Abs. 1 Nr. 1
KommZG zum 1.1.2021 die

rechtsaufsichtliche Genehmigung.

Durch den Beitritt der Gemeindeteile ist
die Änderung der Verbandssatzung nach
Art. 48 KommZG ebenfalls genehmi
gungspflichtig. Aufgrund bereits erfolgter
Änderungen mittels mehrerer Ande
rungssatzungen in der Vergangenheit
beschließt die Verbandsversammlung
den Neuerlass von Verbandssatzung und
Wasserabgabesatzung zum 1.1.2021. Die
rechtsaufsichtliche Genehmigung für den
Neuerlass der Verbandssatzung wird mit
diesem Schreiben ebenfalls erteilt.

Frieß
Ltd. Verw.-Direktor

Die Juragruppe, Zweckverband Wasser
versorgung, erlässt auf Grund Art. 44, 19
und 34 des Gesetzes über die kommunale
Zusammenarbeit - KommZG -, BayRS
2020-6-1-I, folgende

VERBANDSSATZUNG
vom 1.1.2021

1.
Allgemeine Vorschriften

$1
Rechtsstellung

(1) Der Zweckverband führt den Namen
"Juragruppe Zweckverband Wasser
versorgung". Er ist eine Körperschaft
des öffentlichenRechts.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in
Pegnitz.

(3) Das Stammkapital des Zweckverban
des beträgt 10 Millionen €.

(4) Der Zweckverband hat das Recht,
Dienstherr von Beamten zu sein.

$2
Verbandsmitglieder

(1) Verbandsmitglieder sind

- Stadt Hollfeld, Lkr. Bayreuth

- Stadt Pegnitz, Lkr. Bayreuth

- Stadt Pottenstein, Lkr. Bayreuth

Stadt Waischenfeld, Lkr. Bayreuth

- Gemeinde Ahorntal, Lkr. Bayreuth

- Gemeinde Hummeltal,
Lkr. Bayreuth

- Gemeinde Plankenfels,
Lkr. Bayreuth

- Gemeinde Königsfeld,
Lkr. Bamberg.

(2) Andere Gemeinden und Zweckver
bände können dem Zweckverband
beitreten. Der Zweckverband kann in
jedem Einzelfall die Bedingungen für
die Aufnahme festsetzen. Der Beitritt
bedarf eines schriftlichen Antrags des
aufnahmewilligen neuen Mitglieds,
einer Änderung der Verbandssatzung
und der Genehmigung der Aufsichts
behörde.

(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum
Schluss eines Rechnungsjahres aus
dem Zweckverband austreten, wenn
die Verbandsversammlung mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der sat
zungsmäßigen Stimmenzahl zu
stimmt.

Der Austritt muss mindestens ein
Jahr vorher schriftlich erklärt wer
den; er bedarf einer Änderung der
Verbandssatzung und der Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde. Das
Recht, aus wichtigem Grund zu kün
digen (Art. 46 Abs. 2 KommZG), bleibt
unberührt.

$3
Versorgungsgebiet

(räumlicher Wirkungsbereich)

(1) Das Versorgungsgebiet ,(räumlicher
Wirkungsbereich) des Zweckverbandes
umfasst:

1. ihrVerbandsgebiet, namentlich

a) das Gebiet der Stadt Hollfeld
mit den Gemeindeteilen Dro
sendorf a. d. Aufseß, Freienfels,
Hollfeld, Neidenstein, Pilgern
dorf, Schönfeld, Weiher und
Wohnsdorf

b) das Gebiet der Stadt Pegnitz mit
allen Gemeindeteilen

c) das Gebiet der Stadt Pottenstein
mit den Gemeindeteilen Alten
hof, EIbersberg, Geusmanns,
Hohenmirsberg, Kirchenbirkig,
Kleinkirchenbirkig, Kühlenfels,
Mandlau, Mittelmühle, Neu
geusmanns, Prüllsbirkig, Re
genthal, Rupprechtshöhe,
Schüttersmühle, Schwirz,
Trägweis, Vorderkleebach,
Waidach, Wannberg, Weiden
hüll II (bei Elbersberg) und
Weidenloh

d) das Gebiet'der Stadt Waischen
feld mit den Gemeindeteilen
Eichenbirkig, Gösseldorf, He
roldsberg,Köttweinsdorf, Kuge
lau, Langenloh, Löhlitz, Nan
kendorf, Neusig, Saugendorf,
Schönhof, Waischenfeld und
Zeubach

e) das Gebiet der Gemeinde Plan
kenfels mit den Gemeindeteilen
Eichenmühle, Kaupersberg,
Meuschlitz, Neuwelt, Planken
fels, Plankenstein, Ringau,
Schlotmühle und Schrenkers
berg

f) das Gebiet der Gemeinde Kö
nigsfeld mit den Gemeindetei
len Königsfeld, Kotzendorf und
Voitmannsdorf

g) das Gebiet der Gemeinde
Ahorntal mit den Gemeindetei
len Fuchshof, Klausstein,
Oberailsfeld, Pfaffenberg 20,
Pfaffenberg 22, Pfaffenberg 30,
Rabenstein 34 und Schweins
mühle

h) das Gebiet der Gemeinde Hum
meltal mit den Gemeindeteilen
Hinterkleebach und Muth
mannsreuth

2. gemäß der Zweckvereinbarung
vom 7.8.2020

a) den Ortsteil Moschendorf des
Marktes Gößweinstein

(2) Änderungen im Versorgungsgebiet
des Zweckverbandes bedürfen der
Zustimmung des jeweiligen Ver
bandsmitglieds und der Verbandsver
sammlung. Für die Herausnahme von
Ortsteilen eines Verbandsmitglieds
aus dem Versorgungsbereich (Teilaus
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tritt) gilt § 2 Abs. 3 der Satzung ent
sprechend.

$4
Aufgaben des Zweckverbandes
und der Verbandsmitglieder

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe,
eine gemeinsame Wasserversor
gungsanlage einschließlich der Orts
netze für den in § 3 genannten räumli
chen Wirkungsbereich herzustellen,
zu betreiben und zu unterhalten und
im Bedarfsfall zu erweitern, sowie die
Abgabe von Trink- und Brauchwasser
entsprechend den einschlägigen DIN
Vorschriften an die Endabnehmer
innerhalb des in $3 Abs. 1 genannten
Versorgungsgebietes im Rahmen der
technischen und wirtschaftlichen
Möglichkeiten zu gewährleisten. Der
Zweckverband übernimmt die vor
handenen Anlageteile der Verbands
mitglieder, soweit sie für die Zweck
verbandsanlage verwendbar und
erforderlich sind.

(2) Nach Maßgabe seiner vorhandenen
Kapazitäten kann der Zweckverband
auch Dritte (Gemeinden, Gemeinde
verbände und Zweckverbände) für
Bereiche, die nicht zum Versorgungs
gebiet des Zweckverbandes gehören,
mit Trink- und Brauchwasser versor
gen, soweit dadurch die vorrangigen
Interessen der Verbandsmitglieder
nicht beeinträchtigt werden. Hierzu
sind Wasserlieferungsvertrage abzu
schließen.

(3) Der Zweckverband ist gemeinnützig
im Sinne des Steuerrechts und erfüllt
seine Aufgabe ohne Gewinnerzie
lungsabsicht. Etwaige Überschüsse
aus Nebengeschäften (Wasserliefe
rung an Dritte, Bau und Installationen
von Anschlüssen, etc.) sind zur Finan
zierung der Aufgaben nach Absatz 1
zu verwenden.

(4) Die Rechte und Pflichten sowie die
Befugnisse der Verbandsmitglieder
aus der übertragenen Aufgabe gehen
auf den Zweckverband über.

(5) Die Befugnis, Wasserabgabesatzun
gen und Beitrags- und Gebührensat
zungen nach dem Kommunalabga
bengesetz zu erlassen, geht auf den
Zweckverband über.

(6) Die Aufgabe des Zweckverbandes
nach Abs. 1 beinhaltet auch die Ver
sorgung mit Löschwasser. Die für den
Feuerschutz eingebauten Anlageteile
erhalten die Verbandsmitglieder auf
ihre Kosten gebrauchsfähig.

(7) Die Verbandsmitglieder gestatten
dem Zweckverband die kostenlose
Benutzung ihrer öffentlichen Ver
kehrsräume und der sonstigen ihrem
Verfügungsrecht unterliegenden
Grundstücke, soweit dies für die über-

tragene Aufgabe erforderlich ist.

Werden von den Verbandsmitgliedern
Grundstücke veräußert, auf oder in
denen sich Anlageteile des Zweckver
bandes befinden, so sorgen die Ver
bandsmitglieder in Absprache mit
dem Zweckverband für die dingliche
Sicherung dieserAnlageteile.

(8) Die Verbandsmitglieder übernehmen
die Kosten für notwendige Verände
rungen der hergestellten Wasserver
sorgungsanlagen des Zweckverban
des, soweit diese durch das Verbands
mitglied veranlasst werden.

II.
Verfassung und Verwaltung

$5
Verbandsorgane

Die Organe des Zweckverbandes sind

1. die Verbandsversammlung

2. derWerkausschuss

3. derVerbandsvorsitzende

4. dieWerkleitung

$6
Zusammensetzung der
Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht
aus dem Verbandsvorsitzenden und
den übrigen Verbandsräten. Sie um
fasst insgesamt 24 stimmberechtigte
Mitglieder. Verbandsmitglieder, die
dem Zweckverband bis 31.12.2016
angehörten, entsenden mindestens
zwei Verbandsräte, nach dem
31.12.2016 neu hinzugetretene Ver
bandsmitglieder entsenden zunächst
einen Verbandsrat (Art. 31 Abs. 1 Satz
2 KommZG); die gesetzlichen Vertre
ter der Verbandsmitglieder gehören
der Verbandsversammlung kraft
Amtes an (Art. 31 Abs. 2 KommZG).

(2) Die übrigen Sitze in der Verbandsver
sammlung werden unter den Ver
bandsmitgliedern nach dem Ausmaß
der in ihrem Gebiet jeweils abgerech
neten jährlichen Wassermenge ver
teilt. Die Berechnung wird alle sechs
Jahre zu den allgemein in Bayern
stattfindenden Kommunalwahlen
nach dem Durchschnitt der vorausge
gangenen drei Jahre neu vorgenom
men. Bei Beitritt oder Ausscheiden
von Verbandsmitgliedern ist die Sitz
verteilung ebenfalls neu zu berech
nen.

(3) Zu Vermeidung der Majorität eines
einzelnen Verbandsmitglieds verein
baren die Verbandsmitglieder Folgen
des:

Führt die Sitzverteilung nach den
Absätzen 1 und 2 dazu, dass ein einzel
nes Verbandsmitglied über die absolu
te Mehrheit der satzungsgemäßen
Sitze der Verbandsversammlung
verfügt, entfällt ein Sitz dieses Ver
bandsmitglieds auf das Verbandsmit
glied mit der höchsten abgerechneten
jährlichen Wassermenge der übrigen
Verbandsmitglieder.

(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellver
treter für den Fall seiner Verhinde
rung; Verbandsräte können nicht
Stellvertreter sein. Die Verbandsräte
und ihre Stellvertreter sind von den
Verbandsmitgliedern dem Verbands
vorsitzenden schriftlich zu benennen.
Beamte und Angestellte des Zweck
verbandes können nicht Mitglieder
der Verbandsversammlung sein.

(5) Für Verbandsräte, die Kraft ihres
Amtes der Verbandsversammlung
angehören, endet das Amt als Ver
bandsrat mit dem Ende ihres kommu
nalen Wahlamtes; entsprechendes gilt
für ihre Stellvertreter. Die anderen
Verbandsräte und ihre Stellvertreter
werden durch Beschluss der Vertre
terorgane der Verbandsmitglieder
bestellt, und zwar für die Dauer der
Wahlzeit der Vertretungsorgane,
wenn Mitglieder dieser Organe be
stellt werden, andernfalls für sechs
Jahre. Die Bestellung nach Satz 2
kann durch Beschluss der Vertre
tungsorgane aus wichtigem Grund
widerrufen werden; sie ist zu widerru
fen, wenn ein Verbandsrat, der dem
Vertretungsorgan eines Verbandsmit
glieds angehört, vorzeitig aus dem
Wahlamt oder der Vertretungskörper
schaft ausscheidet. Die Verbandsräte
und ihre Stellvertreter üben ihr Ami.
bis zum Amtsantritt der neuen Ver
bandsräte weiter aus.

$7
Einberufung der

Verbandsversammlung, Öffentlichkeit

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf
schriftliche Einladung des Verbands
vorsitzenden zusammen. Die Einla
dung muss Tagungszeit und -ort und
die Beratungsgegenstände angeben
und den Verbandsräten spätestens
eine Woche vor der Sitzung zugehen.
In dringenden Fällen kann der Ver
bandsvorsitzende die Frist bis auf
vierundzwanzig Stunden abkürzen.

(2) Die Verbandsversammlung ist jähr
lich mindestens einmal einzuberufen.
Sie muss außerdem einberufen wer
den, wenn es ein Drittel der Verbands
räte oder ein Verbandsmitglied unter
Angabe der Beratungsgegenstände
beantragt.

(3) Die Aufsichtsbehörde ist von den
Sitzungen der Verbandsversammlung
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rechtzeitig zu unterrichten. Abs. 1
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) Die Vorschriften der Gemeindeord
nung über die Öffentlichkeit gelten
entsprechend.

$8
Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die
Beratungsgegenstände der Verbands
versammlung vor. Er leitet die Sitzung
und handhabt die Ordnung während
der Sitzung.

(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde
und die Werkleitung haben das Recht,
an den Sitzungen beratend teilzuneh
men. Auf ihren Antrag ist ihnen das
Wort zu erteilen. Die Verbandsver
sammlung kann auch andere Perso
nen hören.

$9
Beschlüsse und Wahlen

in der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist be
schlussfähig, wenn sämtliche Ver
bandsräte ordnungsgemäß geladen
sind und die Mehrheit der Verbands
räte anwesend und stimmberechtigt
ist. Über andere als in der Einladung
angegebene Beratungsgegenstände
darf nur dann Beschluss gefasst wer
den, wenn alle Verbandsräte erschie
nen und mit einer Beschlussfassung
einverstanden sind.

(2) Wird die Verbandsversammlung
wegen Beschlussunfähigkeit, die
nicht auf der persönlichen Beteili
gung der Mehrheit der Verbandsräte
beruht, innerhalb von vier Wochen
zum zweiten Mal zur Verhandlung
über denselben Gegenstand einberu
fen, so ist sie ohne Rücksicht auf die
Zahl der Erschienenen beschlussfä
hig; auf diese Folge ist in der zweiten
Ladung ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Soweit das Gesetz über die kommuna
le Zusammenarbeit oder diese Ver
bandssatzung nicht etwas anderes
vorschreiben, werden die Beschlüsse
der Verbandsversammlung mit einfa
cher Mehrheit der Abstimmenden
gefasst; es wird offen abgestimmt.
Jeder Verbandsrat hat eine Stimme.

Bei Stimmengleichheit ist der Antrag
abgelehnt. Kein Verbandsrat darf sich
der Stimme enthalten; enthält sich ein
Verbandsrat trotzdem der Stimme, so
gehört er nicht zu denAbstimmenden.

(4) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3
entsprechend; die Vorschriften über
die persönliche Beteiligung finden
keine Anwendung. Es wird geheim
abgestimmt. Gewählt ist, wer mehr als
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die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im
ersten Wahlgang nicht erreicht, so
findet- Stichwahl unter den beiden
Bewerbern mit den höchsten Stim
menzahlen statt. Bei Stimmengleich
heit in der Stichwahl entscheidet das
Los.

Haben im ersten Wahlgang drei oder
mehr Bewerber die gleiche Anzahl
von Stimmen erhalten, so entscheidet
das Los, welche Bewerber in die
Stichwahl kommen. Hat ein Bewer
ber die höchste, zwei oder mehr Be
werber die gleiche nächsthöhere
Stimmenzahl erhalten, so entscheidet
das Los, wer von diesen in die Stich
wahl mit dem Bewerber mit der höch
sten Stimmenzahl kommt.

(5) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse
sind unter Angabe von Tag und Ort
der Sitzung, der Namen der anwesen
den Verbandsräte, der behandelten
Gegenstände und der Abstimmungs
ergebnisse (Stimmenverhältnis) in
ein Beschlussbuch einzutragen und
von dem Verbandsvorsitzenden und
dem Schriftführer zu unterzeichnen.
Als Schriftführer kann eine Dienst
kraft des Zweckverbandes oder eines
Verbandsmitglieds, soweit dieses
zustimmt, zugezogen werden. Ver
bandsräte, die einem Beschluss nicht
zugestimmt haben, können bis zum
Schluss der Sitzung verlangen, dass
das in der Niederschrift vermerkt
wird. Abschriften der Niederschrift
sind unverzüglich den Verbandsmit
gliedern und der Aufsichtsbehörde zu
übermitteln.

§ 10
Aufgaben der Verbandsversammlung

(1) Die Aufgaben des Zweckverbandes
werden von der Verbandsversamm
lung wahrgenommen, soweit nicht
nach dem Gesetz über die kommunale
Zusammenarbeit (KommZG), dieser
Satzung oder besonderen Beschlüs
sen der Verbandsversammlung der
Verbandsvorsitzende, der Werkaus
schuss oder die Werkleitung selbstän
dig entscheiden.

(2) Folgende Angelegenheiten können
nicht auf den Verbandsvorsitzenden,
den Werkausschuss oder die Werklei
tung übertragen werden:

1. die Entscheidung über die Errich
tung und die wesentliche Erweite
rung der den Verbandsaufgaben
dienenden Einrichtungen;

2. die Beschlussfassung über den
Erlass, die Änderung oder die
Aufhebung von Satzungen und
Verordnungen;

3. die Beschlussfassung über die

Haushaltssatzungen, über die
Nach tragshaushal tssa tzungen
und die Aufnahme von zusätzli
chen Krediten während der vor
läufigenHaushaltsführung;

4. die Beschlussfassung über den
Finanzplan;

5. die Feststellung der Jahresrech
nung oder des Jahresabschlusses
und die Entlastung;

6. die Wahl des Verbandsvorsitzen
den und seiner Stellvertreter, die
Bestellung der Mitglieder des
Werkausschusses und die Festset
zung von Entschädigungen;

7. die Bildung, Besetzung und Aufl6
sung weitererAusschüsse;

8. der Erlass, die Änderung oder die
Aufhebung der Geschäftsordnung
für die Verbandsversammlung;

9. die Beschlussfassung über die
Änderung der Verbandssatzung,
die Auflösung des Zweckverban
des und die Bestellung von Ab
wicklern;

10. die Bestellung der Werkleitung
sowie Berufung und Abberufung
ihrer Mitglieder und deren Stell
vertreter;

11. die Beschlussfassung über den
Beitritt neuer Verbandsmitglieder
und die Veränderung des Versor
gungsgebietes.

§ 11
Rechtsstellung der Verbandsräte

(1) Die Verbandsräte sind ehrenamtlich
tätig.

(2) Die Entschädigung des/der Verbands
vorsitzenden, dessen Stellvertreters
und der Verbandsräte ist in einer
separaten Entschädigungssatzung
geregelt.

§ 12
Zusammensetzung
des Werkausschusses

(1) Der Werkausschuss besteht, vorbe
haltlich des Absatzes 2, aus sechs
Mitgliedern.

Davon stellen

die Stadt Pegnitz 2 Mitglieder
die Stadt Hollfeld 1 Mitglied
die Stadt Waischenfeld 1 Mitglied
die Stadt Pottenstein 1 Mitglied
die Gemeinde Plankenfels 1 Mitglied

Die genannten Verbandsmitglieder
entsenden ihre gesetzlichen Vertreter



in den Werkausschuss. Die Stadt
Pegnitz entsendet darüber hinaus
einen weiteren ihrer Verbandsräte als
Werkausschussmitglied.

(2) Dem Werkausschuss gehören auch
der Verbandsvorsitzende und der
stellvertretende Verbandsvorsitzende
an, soweit sie nicht bereits aufgrund
des Absatzes 1 in denAusschuss beru
fen sind. Ist der Verbandsvorsitzende
nicht ursprüngliches Mitglied der
Verbandsversammlung, so steht ihm
kein Stimmrecht im Werkausschuss
zu.

(3) Die Vertretung der Werkausschuss
mitglieder richtet sich nach § 6 Abs. 3
derSatzung.

$13
Sitzungen und Beschlüsse
des Werkausschusses

Für die Sitzungen und Beschlüsse des
Werkausschusses gelten die §§ S und 9
entsprechend. Die Sitzungen des Werk
ausschusses sind öffentlich, soweit die
einschlägigenBestimmungen derBayeri
schen Gemeindeordnung nicht entgegen
stehen.

$ 14
Aufgaben des Werkausschusses

(1) DerWerkausschuss ist zuständig:

1. die Beamten des Zweckverbandes
ab Besoldungsgruppe A 9 im
Rahmen des Stellenplanes zu
ernennen, zu einem anderen
Dienstherrn abzuordnen oder zu
versetzen, in den Ruhestand zu
versetzenund zu entlassen;

2. die Angestellten und Arbeiter des
Zweckverbandes ab Entgeltgrup
pe 9 des Tarifvertrages für den
öffentlichen Dienst oder ab einem
entsprechenden Entgelt im Rah
men des Stellenplanes einzustel
len, höherzugruppieren und zu
kündigen;

3. im Rahmen der Mittelbewirt
schaftung des beschlossenen
Wirtschaftsplanes Lieferungen
und Leistungen in der Höhe bis
300.000,00€zuvergeben;

4. Maßnahmen gegen Verbandsmit
glieder zur zwangsweisen Durch
setzung ihrer finanziellen Ver
pflichtungen gegenüber dem
Zweckverband einzuleiten;

5. Mehrausgaben für einzelne Vor
haben des Vermögensplanes zu
beschließen, soweit sie denBetrag
bis 60.000,00 € beinhalten ($ 15
Abs. 5 Satz 2EBV);

6. Erfolgs gefährdende Mehrauf
wendungen (§ 14 Abs. 3 Satz 2

EBV) zu beschließen, soweit sie
denBetrag bis 60.000,00€beinhal
ten;

7. für die Aufnahme von Darlehen,
Übernahme von Bürgschaften
sowie für denAbschluss sonstiger
Rechtsgeschäfte, die einer Auf
nahme von Darlehen wirtschaft
lieh gleichkommen, soweit sie den
Betrag von '300.000,00 € nicht
übersteigen;

8. für den Erlass von Forderungen
und den Abschluss von außerge
richtlichen Verfahren sowie den
Erlass und die Niederschlagung
von Beitrags- und Gebührenfor
derungen soweit sie im Einzelfall
den Betrag bis 60.000,00 € umfas
sen;

9. die Abgabe von Prozesserklärun
gen einschließlich Klageerhe
bung, Einlegung von Rechtsmit
teln und Abschluss von Verglei
chen, mit einem Streitwert bis
60.000,00€;

10. den Abschluss von Sonderverein
barungen für Grundstücke außer
halb des Versorgungsgebietes, für
die ein Anschlussrecht nicht be
steht;

11. für die Stundung und die zwangs
weise Durchsetzung vonBeitrags
und Gebührenforderungen, so
weit sie im Einzelfall den Betrag
bis 60.000,00€beinhalten;

12. denErwerbvonGrundstücken für
denBau und die Erweiterung von
Verbandsanlagen, mit einem
Kaufpreis bis zu 300.000,00€;

13. den Erwerb von Rechten an
GrundstückenDritter zu Gunsten
des Zweckverbandes, soweit
deren Wert den Betrag bis zu
300.000,00€ beinhaltet,

(2) Der Werkausschuss ist ferner zustän
dig für alle Angelegenheiten, die ihm
durch Einzelbeschluss der Verbands
versammlungübertragenwerden.

$15
Rechtsteilung der

Mitglieder des Werkausschusses

Die Mitglieder des Werkausschusses sind
ehrenamtlich tätig. Ihre Entschädigung
richtet sichnach § 11 Abs. 3.

$16
Wahl des Verbandsvorsitzenden und

des Stellvertreters

(1) Der Verbandsvorsitzende und sein
Stellvertreter werden von der Ver
bandsversammlung gewählt. Der

Verbandsvorsitzende soll nachArt. 35
Abs. 1 KommZG der gesetzliche Ver
treter eines Verbandsmitgliedes sein.
Nach Art. 35 Abs. 3 KommZG kann
hiervonabgewichenwerden.

(2) Ist der Verbandsvorsitzende nicht
ursprüngliches Mitglied der Ver
bandsversammlung, ändert dies nicht
die Anzahl der stimmberechtigten
Mitglieder der Verbandsversamm
lung nach § 6 Abs. 1 Satz 2. Der Ver
bandsvorsitzende hat dann kein eige
nes Stimmrecht in der Verbandsver
sammlung.

(3) Der Verbandsvorsitzende und sein
Stellvertreter werden auf die Dauer
von sechs Jahren, sind sie Inhaber
eines kommunalen Wahlamtes eines
Verbandsmitgliedes, auf die Dauer
dieses Amtes gewählt. Sie üben ihr
Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie
gewählt sind, bis zumAmtsantritt des
neugewählten Verbandsvorsitzenden
weiteraus.

$17
Zuständigkeit des

Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den
Zweckverbandnach außen.

(2) DerVerbandsvorsitzende vollzieht die
Beschlüsse der Verbandsversamm
lung und erledigt in eigener Zustän
digkeit alle Angelegenheiten, die nach
der Gemeindeordnung kraft Gesetzes
dem ersten Bürgermeister zukom
men. Er erfüllt die ihm imGesetz über
die kommunale Zusammenarbeit
zugewiesenenweiterenAufgaben.

(3) Der Verbandsvorsitzende ist insbe
sondere zuständig für

1. denErwerbvonGrundstücken für
den Bau und die Erweiterung von
Verbandsanlagen, mit einem
Kaufpreis bis zu 10.000,00€;

2. den Erwerb von Rechten an
Grundstücken Dritter zu Gunsten
des Zweckverbandes mit einem
Wert bis zu 10.000,00 € sowie die
Verpachtung unbebauter und für
betriebliche Zwecke nicht benö
tigterGrundstücke;

3. die Aufnahme von Kassenkredi
ten in Höhe des durch die Haus
haltssatzung festgelegten Betra
ges;

4. die Mittelbewirtschaftung im
Rahmen des beschlossenen Wirt
schaftsplanes und der damit ein
hergehende Abschluss von
Rechtsgeschäften mit einem Wert
bis zu 50.000,00€;

5. Mehrausgaben für einzelne Vor-
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haben des Vermögensplanes zu
beschließen, soweit sie den Betrag
bis 30.000,00 € beinhalten ($ 15
Abs. 5 Satz 2EBV);

6. Erfolgsgefährdende Mehraufwen
dungen (S 14Abs.3 Satz 2EBV) zu
beschließen, soweit sie denBetrag
bis 30.000,00€beinhalten;

7. für den Erlass von Forderungen
und den Abschluss von außerge
richtlichen Verfahren sowie den
Erlass und die Niederschlagung
von Beitrags- und Gebührenfor
derungen soweit sie im Einzelfall
den Betrag bis 2.500,00 € umfas
sen;

8. die Abgabe von Prozesserklärun
gen einschließlich Klageerhe
bung, Einlegung von Rechtsmit
teln und Abschluss von Verglei
chen, mit einem Streitwert bis
10.000,00€;

9. den Abschluss von Sonderverein
barungen für Grundstücke inner
halb des Versorgungsgebietes, für
die ein Anschlussrecht nicht be
steht;

10. für die Stundung und die zwangs
weise Durchsetzung vonBeitrags
und Gebührenforderungen, so
weit sie im Einzelfall den Betrag
bis 10.000,00€ beinhalten;

11. die Ernennung, Beförderung,
Abordnung, Versetzung, Zuwei
sung, Ruhestandsversetzung und
Entlassung der Beamten des
Zweckverbandes bis Besoldungs
gruppeA8;

12. die Einstellung, Höhergruppie
rung, Abordnung, Versetzung,
Zuweisung und Entlassung von
Arbeitnehmern bis Entgeltgruppe
8 des Tarifvertrags fürdenöffentli
chen Dienst oder bis zu einem
entsprechendenEntgelt.

(4) Weitere Zuständigkeiten hinsichtlich
der Personalorganisation und der
Führung der Dienst- und Betriebs
stätte regelt die Verbandsversamm
lung in einerGeschäftsordnung.

(5) Der Verbandsvorsitzende ist Dienst
vorgesetzter der Beamten und führt
die Dienstaufsicht über die Beschäf
tigtendes Zweckverbandes.

(6) Durch besonderen Beschluss der
Verbandsversammlung können dem
Verbandsvorsitzenden unbeschadet
des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenhei
ten zur selbstständigen Erledigung
übertragenwerden.

(7) Der Verbandsvorsitzende kann ein
zelne seinerBefugnisse seinem Stell
vertreter und laufende Verwaltungs-
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angelegenheiten Dienstkräften des
Zweckverbandesübertragen.

(8) Erklärungen, durch die der Zweck
verband verpflichtet werden soll,
bedürfen der Schriftform oder müs
sen in elektronischer Form mit einer
dauerhaft überprüfbaren Signatur
versehen sein. Dies gilt nicht für
ständig wiederkehrende Geschäfte
des täglichen Lebens, die finanziell
von unerheblicherBedeutung sind.

(9) Der Verbandsvorsitzende ist Vorsit
zenderdesWerkausschusses.

(10) Der Verbandsvorsitzende erlässt
anstelle der Verbandsversammlung
und des Werkausschusses für den
Zweckverband dringliche Anord
nungen und besorgt für diesen un
aufschiebbare Geschäfte.

$18
Rechtsstellung des

Verbandsvorsitzenden

Der Verbandsvorsitzende und sein Stell
vertreter sind ehrenamtlich tätig. Unbe
schadet des $ 11 erhält der Verbandsvor
sitzende für seine Tätigkeit nach§ 17 eine
Aufwandsentschädigung, ebenso der
Stellvertreter nach dem Maß seiner be
sonderen Inanspruchnahme. Die Ver
bandsversammlung setzt die Höhe dieser
EntschädigungdurchBeschluss fest.

$19
DieWerkleitung

(1) Die Werkleitung besteht aus einem,
von der Verbandsversammlung be
stellten,Mitglied (Werkleiter).

(2) Die Werkleitung führt die laufenden
Geschäfte des Zweckverbandes. Lau
fendeGeschäfte sind insbesondere:

1. Selbständige verantwortliche
Leitung des Zweckverbandes
einschließlich Organisation und
Geschäftsleitung.

2. Wiederkehrende Geschäfte, z.B.
Werk- und Dienstverträge, Be
schaffung von Roh- Hilfs- und
Betriebsstoffen sowie Investitions
gütern des laufenden Bedarfs,
auch soweit die Gegenstände auf
Lager genommenwerden.

(3) Die Werkleitung ist insbesondere
zuständig für:

1. den Erwerb von Grundstücken für
den Bau und die Erweiterung von
Verbandsanlagen, mit einemKauf
preis bis zu 5.000,00€;

2. den Erwerb von Rechten an
Grundstücken Dritter zu Gunsten

des Zweckverbandes mit einem
Wertbis zu5.000,00€;

3. die Mittelbewirtschaftung im
Rahmen des beschlossenen Wirt
schaftsplanes und der damit ein
hergehendeAbschluss vonRechts
geschäften mit einem Wert bis zu
25.000,00€;

4. Mehrausgaben für einzelne Vorha
ben des Vermögensplanes zu be
schließen, soweit sie denBetrag bis
zu 15.000,00 €beinhalten(§ 15 Abs.
5 Satz2EBV);

5. Erfolgsgefährdende Mehraufwen
dungen ($ 14 Abs. 3 Satz 2 EBV) zu
beschließen, soweit sie den Betrag
bis zu 15.000,00€ beinhalten;

6. für den Erlass von Forderungen
und den Abschluss von außerge
richtlichen Verfahren sowie den
Erlass und die Niederschlagung
von Beitrags- und Gebührenforde
rungen soweit sie im Einzelfall
nichtmehrals1.250,00€ betragen;

7. die Abgabe von Prozesserklärun
gen einschließlich Klageerhebung,
Einlegung von Rechtsmitteln und
Abschluss von Vergleichen, mit
einemStreitwert bis zu5.000,00€;

8. für die Stundung und die zwangs
weise Durchsetzung von Beitrags
und Gebührenforderungen, soweit
sie im Einzelfall den Betrag bis zu
5.000,00€ nicht übersteigen.

(4) Bei wiederkehrenden Leistungen ist
für die Bemessung .von Wertgrenzen
nachAbs. 3der Zeitraummaßgeblich,
für den die rechtliche Bindung beste
hen soll; ist dieser Zeitraum nicht
bestimmbar, so ist der zehnfache
Jahresbetrag anzusetzen.

(5) In Angelegenheiten des Zweckver
bandes vertritt die Werkleitung, so
weit es sich dabei um laufende Ge
schäfte bzw. umGeschäfte nachAbs.3
handelt, den Zweckverband nach
außen. Einzelheiten werden in der
Geschäftsordnung geregelt.

(6) Die Werkleitung hat dem Verbands
vorsitzenden monatlich und dem
Werkausschuss halbjährlich Zwi
schenberichte über die Entwicklung
der Erträge und Aufwendungen,
sowie über die Abwicklung des Ver
mögensplanes schriftlichvorzulegen.

(7) Die Verbandsversammlung kann der
Werkleitung durch gesonderten Be
schluss unbeschadet des $ 10 Abs. 2
weitere ihrer Angelegenheiten mit
Zustimmung vonWerkausschuss und
Verbandsvorsitzendem zur selbstän
digenErledigungübertragen.

(8) Die Werkleitung ist Vorgesetzte aller



weiteren Beschäftigten des Zweck
verbandes. Ihr obliegen zur ord
nungsgemäßen Erfüllung der Ver
bandsaufgaben und zur Einhaltung
aller sicherheitsrechtlichen Vorgaben
in alleiniger Weise der Personalein
satz, das Delegationsrecht und das
Recht, Anweisungen zu erteilen.

1.
Wirtschaftliche Haushaltsführung

$ 20
Anzuwendende Vorschriften

(1) Auf die Wirtschafts- und Haushalts
führung des Zweckverbandes finden
die einschlägigen Vorschriften für die
Eigenbetriebe der Gemeinden, Land
kreise und Bezirke entsprechende
Anwendung.

(2) Überörtliches Prüfungsorgan ist der
Bayerische Kommunale Prüfungsver
band in München.

$21
Haushaltssatzung

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist
den Verbandsmitgliedern rechtzeitig,
spätestens einen Monat vor der Be
schlussfassung in der Verbandsver
sammlung, zu übermitteln.

Die Haushaltssatzung enthält

a) die Festsetzung der Abschlusszah
len des Wirtschaftsplans, getrennt
nach Erfolgsplan und Finanzplan;

b) die Angabe über die Umlagefest
setzung;

c) die Festsetzung des Höchstbetra
ges der Kassenkredite;

d) die Festsetzung des Höchstbetra
ges der Darlehen, die zur Bestrei
tung von Ausgaben im Finanzplan
bestimmt sind.

(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens
einen Monat vor Beginn des Rech
nungsjahres zu beschließen und mit
ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde
vorzulegen. Rechnungsjahr ist das
Kalenderjahr.

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn
rechtsaufsichtliche Genehmigungen
erforderlich sind, nach Erteilung der
Genehmigungen, sonst einen Monat
nach der Vorlage an die Aufsichtsbe
hörde nach § 26 Abs. 1 bekanntge
macht.

$ 22
Deckung des Finanzbedarfs

(1) Der Zweckverband erhebt in seinem
Wirkungsbereich Beiträge und Gebühren

nach den Vorschriften des Kommunalab
gabenrechts.

Der Aufwand des Zweckverbandes für
den Betrieb, die Unterhaltung und die
Erneuerung der Verbandsanlagen
und -einrichtungen einschließlich des
Aufwands für den Schuldendienst soll
durch die regelmäßigen Einnahmen
aus den Benutzungsgebühren und
den abgeschlossenen Wasserliefe
rungsverträgen gedeckt werden.

(2) Der durch Beiträge, Gebühren und
sonstige Einnahmen nicht gedeckte
Finanzbedarf wird auf die Verbands
mitglieder umgelegt. Hierzu kann
eine Investitionsumlage und eine
Betriebskostenumlage erhoben wer
den. Der Umlegungsschlüssel richtet
sich nach den jährlichen Wassermen
gen, die in den zurückliegenden drei
Wirtschaftsjahren im Versorgungsge
biet verbraucht wurden. Die Ver
bandsversammlung kann bei der
Erhebung von Investitionsumlagen
eine von diesem Verteilungsschlüssel
abweichende Regelung beschließen.

(3) Beim Abschluss von Wasserliefe
rungsverträgen (§ 4 Abs. 2) können
zur Deckung des Herstellungs-, Er
weiterungs- oder Erneuerungsauf
wands auch einmalige Investitions
entgelte erhobenwerden.

$ 23
Festsetzung und Zahlung der Umlagen

(1) Soweit Umlagen zu erheben sind, sind
diese in der Haushaltssatzung für das
jeweilige Haushaltsjahr festzusetzen.
Die Umlagesätze könnenwährend des
Haushaltsjahres nur durch eine Nach
tragsha ushaltssa tzung geändert
werden.

(2) Bei der Festsetzung der Umlagen sind
anzugeben:

a) Die Höhe des durch Zuschüsse,
Beiträge, Gebühren und Kredite
sowie sonstige Einnahmen nicht
gedeckten jeweiligen Finanzbe
darfs (Umlagesoll);

b) der auf die einzelnen Verbandsmit
glieder entfallende durchschnittli
che jährliche Wasserverbrauch der
zurückliegenden drei Wirtschafts
jahre (Bemessungsgrundlage);

c) der jeweilige Umlagebetrag je m
(Umlagesatz) und

d) die Gesamthöhe des jeweiligen
Umlagebetrages für jedes Ver
bandsmitglied.

(3) Die Umlagebeträge sind den einzel
nen Verbandsmitgliedern durch
schriftlichen Bescheid mitzuteilen

(Umlagebescheid). Aus dem Bescheid
muss hervorgehen, wie der Umlage
betrag berechnet wurde.

(4) Die Umlagen werden mit 1/4 ihrer
Jahresbeträge am 10. jedes dritten
Quartalmonats fällig. Abweichungen
können im Umlagebescheid festgelegt
werden. Werden die Umlagen nicht
rechtzeitig entrichtet, so können von
den säumigen Verbandsmitgliedern
Verzugszinsen bis zu 1 v. H. für den
Monat gefordert werden.

(5) Sind die Umlagen bei Beginn des
Haushaltsjahres noch nicht festge
setzt, so kann der Zweckverband bis
zur Festsetzung vorläufige vierteljähr
liche Teilbeträge in Höhe der im abge
laufenen Haushaltsjahr zuletzt erho
benen Teilbeträge erheben. Nach
Festsetzung der Umlagen für das
laufende Haushaltsjahr ist über die
vorläufigen Zahlungen zum nächsten
Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen.

$24
Kassenverwaltung

Der Kassenverwalter und sein Stellver
treter werden von der Verbandsversamm
lung bestellt. Sie dürfen Zahlungen weder
selbst anordnen noch bei ihrer Anord
nung mitwirken.

$ 25
Jahresabschluss, Prüfung

(1) Die Werkleitung legt den Jahresab
schluss über den Werkausschuss der
Verbandsversammlung innerhalb von
sechs Monaten nach Abschluss des
Rechnungsjahres vor.

(2) Der Jahresabschluss ist innerhalb von
zwölf Monaten nach Abschluss des
Haushaltsjahres örtlich zu prüfen. Die
Verbandsversammlung bedient sich
hierzu eines aus ihrer Mitte zu bilden
den Prüfungsausschusses. Dieser
besteht aus vier Verbandsräten, die
von der Verbandsversammlung be
stimmt werden. Weiter bestellt die
Verbandsversammlung ein Prüfungs
ausschussmitglied zumVorsitzenden.

Die Mitglieder des Rechnungsprü
fungsausschusses und dessen Vorsit
zender werden für die Dauer der
jeweiligen kommunalen Wahlperiode,
bzw. bis zur Aufgabe des kommunalen
Wahlamtes oder bei Ausscheiden aus
der Verbandsversammlung innerhalb
einer kommunalen Wahlperiode,
bestimmt.

(3) Nach der örtlichen Prüfung wird der
Jahresabschluss von der Verbands
versammlung festgestellt.

(4) Die überörtliche Rechnungsprüfung
findet alsbald nach der Feststellung
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des Jahresabschlusses statt. Für die
Prüfung des kaufmännischen Ab
schlusses und der Bilanz gelten Art.
107 der Gemeindeordnung und die
einschlägigen handelsrechtlichen
Bestimmungen. Die hierfür vorzuse
hende Prüfungsinstitution ist spätes
tens sechs Monate vor Ablauf des
Rechnungsjahres von der Verbands
versammlung zu bestimmen und vom
Verbandsvorsitzenden zu beauftra
gen.

IV.
Schlussbestimmungen

$ 26
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die SatzungenundVerordnungendes
Zweckverbandes werden im Amts
blatt des Landkreises Bayreuth be
kanntgemacht. Die Verbandsmitglie
der weisen in der für die Bekanntma
chung ihrer Satzungen vorgesehenen
Form aufdiese Bekanntmachunghin.
Die Satzungen und Verordnungen
können in der Geschäftsstelle des
Zweckverbandes eingesehenwerden.

(2) Sonstige öffentlicheBekanntmachun
gen des Zweckverbandes sind in
ortsüblicherWeise vorzunehmen. Die
Aufsichtsbehörde kann darüber hin
aus eine Veröffentlichung im Amts-

blatt des Landkreises Bayreuth ver
anlassen.

$27
Auflösung

(1) FürdieÄnderung derVerbandsaufga
ben, denAustritt und denAusschluss
von Verbandsmitgliedern und die
Auflösung des Zweckverbandes gel
tenArt. 44bis 46KommZG.

(2) Wird der Zweckverband aufgelöst,
ohne dass seine bisherigen Aufgaben
auf andere juristische Personen des
öffentlichenRechts mit Dienstherren
fähigkeit übergehen, so haben die
Verbandsmitglieder die Beamten und
Versorgungsempfänger zu überneh
men.

wendetwerden.

(3) Findet eine Abwicklung statt, so ha
ben die beteiligten Gemeinden das
Recht, die aufihremGebiet gelegenen
Gegenstände des Anlagevermögens
zum geschätzten Zeitwert zu über
nehmen. ImÜbrigen ist dasVermögen
nach Befriedigung der Gläubiger an
dieVerbandsmitgliederunterAnrech
nung der übernommenenGegenstän
de nachdemVerhältnis, dervon ihnen
insgesamt entrichteten Investitions
umlagebeträge zu verteilen. Soweit
das Vermögen die entrichteten Inves
titionsbeträge übersteigt, darf es nur
für steuerbegünstigte Zwecke ver

(4) Scheidet ein Verbandsmitglied aus
dem Zweckverband aus, ohne dass
dadurch der Zweckverband aufgelöst
wird, so wird es mit demBetrag abge
funden, den es bei der Auflösung
erhalten würde, wenn der Zweckver
band zum Zeitpunkt seines Ausschei
dens aufgelöst werden würde. Es hat
das Recht, die auf seinem Gebiet
gelegenen Gegenstände des Anlage
vermögens unter Anrechnung auf
seinen Abfindungsanspruch zum
geschätztenZeitwert zu übernehmen.
Der Abfindungsanspruch wird drei
Jahre nach demAusscheiden, spätes
tens imFall derAuflösung des Zweck
verbandes fällig. Die Beteiligten kön
nen fürdie Berechnungund Fälligkeit
des Abfindungsanspruches eine ab
weichendeRegelungvereinbaren.

$ 28
Inkrafttreten

(1) Diese Verbandssatzung tritt zum
1.1.2021 inKraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung
vom 11.4.2014, gültig ab 1.5.2014,
außerKraft.

Pegnitz, 16. Dezember2020
Thümmler
Verbandsvorsitzender
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